
mann zu erfahren war. Der Regie-

müssen. Dieses wird die Angelegen-
heit dann prüfen und eine Wahlemp-

wiedergewählt werden soll oder nicht. 
Zur Entschärfung der akuten uner-

freulichen Situation in der Staatsan-
waltschaft wurde die Weisungsbefug-

des 2. Staatsanwaltes, Peter Heuberger,

Glarner «eine ausgezeichnete Alterna-
tive für Kuhn im Amt als 1. Staatsan-

SPENDENKÄSSELI Bleibt
man an einem Anlass am
späteren Nachmittag zum
Abendessen oder nicht?
Im Zweifelsfall melden
sich viele einfach mal an,
bleiben dann aber doch
nicht. Folge: Ein Teil des
bestellten Essens – für
das sich viele Leute viel

Mühe geben – findet keine Ab-
nehmer. Dieses Problem kannte
bisher auch die Aargauische In-
dustrie- und Handelskammer
(AIHK). Doch an der jüngsten
Versammmlung in Wettingen
schuf Präsident Daniel Knecht

Abhilfe. Diejenigen, die trotz An-
meldung früher gehen mussten,
forderte er höflich auf, einem
bereitstehenden Riesenkässeli
eine Spende zu entrichten – die
dann an ein wohltätiges Unter-
nehmen weitergeleitet wird.
Aus der positiven Resonanz im
Publikum darf man schliessen,
dass man bald auch andernorts
solchen Kässeli begegnen dürf-
te. (MKU)

ZURÜCK AUF FELD 1 In
seinem Referat vor der
AIHK in Wettingen kam
Thomas Stocker, Pro-
fessor für Klima- und Um-
weltphysik an der Uni
Bern, auch auf das jüngs-
te Klimapapier der SVP
Schweiz zu sprechen. Dort

heisst es: «Insbesondere ist zu
unterstreichen, dass in diesem
Jahrhundert keine Klimaerwär-
mung stattgefunden hat.»
Stocker zeigte auf, dass oft,
wenn man jeweils nur gut 10
Jahre anschaut, tatsächlich kein
Trend (nach oben) festgestellt
werden kann. Erst wenn man
die Entwicklung über einen län-
geren Zeitraum anschaut, sehe
man die Veränderung – und
zwar klar. Der SVP empfahl er
daher «Zurück auf Feld 1» zu
gehen und sich den Unterschied
zwischen Klima und Wetter zu
veranschaulichen. (MKU)

Der Kanton Aargau informiert seine Mitarbeitenden ausführlich über ihre Rechte und Möglichkeiten bei Mobbing 

können. In dem allen Mitar-
beitenden zur Verfügung ste-
henden Papier steht auch,
welche Sanktionen der Kan-

kann. Diese reichen von «Ver-

Entschuldigung» über «Verset-
zung, wenn die weitere Zu-
sammenarbeit mit den Betei-
ligten nicht mehr möglich er-
scheint» bis zu «fristloser Kün-


